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Weiterbildungsgesetz
Obligatorische Weiterbildung: Chance oder Problem? (Erster Teil)

Im Rahmen eines Hearings der Expertenkommission zur Ausarbeitung eines eidgenössischen Weiterbildungsgesetzes hat Professor Uschi Backes-Gellner eine Bewertung von Instrumenten zur Förderung der Weiterbildungsbeteiligung vorgenommen
. Dabei hat sie auch das Weiterbildungsobligatorium einer kritischen Wertung unterzogen. Travail.Suisse ist sehr dankbar für diese Stellungnahme. Es ist die erste Kritik, die sich auf eine inhaltliche Auseinandersetzung einlässt. Bisher begnügten sich die Kritiker mit einer grundsätzlichen Ablehnung, was vertiefte Diskussionen verunmöglicht.
Ihr Referat hat Professor Uschi Backes-Gellner mit einem Resumé abgeschlossen, indem sie zwei grundsätzliche Feststellungen zu den Instrumenten zur Förderung der Weiterbildungsbeteiligung gemacht hat. 

Allgemeine Kritik an den Instrumenten zur Weiterbildungsförderung

Erste Feststellung: „Bei vielen Instrumenten ist die Gefahr von Streuverlusten (Mitnahmeeffekten) sehr hoch. Je genereller die Instrumente sind, 

· umso grösser ist die Gefahr von Mitnahmeeffekten und 

· umso geringer ist die Wirksamkeit eingesetzter Mittel bezüglich Behebung der Probleme besonderer Problemgruppen.“
Zweite Feststellung: „Je genauer die Instrumente auf die Probleme von Risikogruppen ausgerichtet sind,

· umso effektiver ist der Mitteleinsatz und 

· umso grösser ist die Wirkung eines gegebenen Budgets zur Förderung der Weiterbildungsbeteiligung.“
Diesen beiden Feststellungen stimmen wir voll und ganz zu. Travail.Suisse ist überzeugt, dass gerade mit der Entwicklung der Idee des Weiterbildungsobligatoriums den in diesen Feststellungen angesprochenen Problemen ausgewichen wird. 
Keine Mitnahmeeffekte

Travail.Suisse fordert im Bericht zum Weiterbildungsgesetz
 „drei Tage obligatorische Weiterbildung pro Jahr für alle Arbeitnehmenden, finanziert durch die Arbeitgeber“. Diese Forderung führt – wie schon mehrfach festgehalten - zu keinen Mitnahmeeffekten. Dies, weil das Obligatorium nicht vorsieht, dass die öffentliche Hand diese drei Tage finanziert. Es werden also nicht private oder wirtschaftliche Gelder durch staatliche Gelder ersetzt. 

Keine ungezielten Weiterbildungsaktivitäten

Obwohl das Obligatorium, wie wir es verstehen, für die Arbeitswelt generell gelten soll, ist es doch ein sehr zielgenaues Instrument. Denn die Festlegung der Weiterbildung wird nicht allgemein vorgenommen, sondern erfolgt im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Das heisst in die Entscheidung über die Art der Weiterbildung fliessen verschiedene konkrete Elemente:
· die Situation, die Voraussetzung und der Weiterbildungsbedarf der Person selber

· der Kontext des Arbeitsplatzes (benötigte Fähigkeiten und Kompetenzen) und 

· der aktuelle oder zukünftige Bedarf des Betriebes und der Branche. 

Damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass situationsgerechte Weiterbildungsentscheidungen getroffen und die finanziellen Mittel effektiv und zielgenau eingesetzt werden. 

Spezifische Kritik am Instrument des Weiterbildungsobligatoriums
Neben der allgemeinen Kritik an den Instrumenten der Weiterbildungsbeteiligung hat Professor Backes-Gellner auch spezifische Kritik am Weiterbildungsobligatorium ausformuliert. Diese Kritik soll genauer angeschaut und kommentiert werden. 

Erster Kritikpunkt:

„Es gibt bei einem Weiterbildungsobligatorium keinen für alle gleichermassen sinnvollen Katalog an Weiterbildungsinhalten, wie etwa bei Führerscheinneulingen.“
Im Obligatorium – wie Travail.Suisse es versteht – ist kein solcher Katalog vorgesehen. Unsere Grundidee ist ja gerade, dass der Weiterbildungsbedarf individuell bestimmt wird. Ein Katalog würde unserem eigenen Verständnis widersprechen. 
Zweiter Kritikpunkt:

„Was sind geeignete Massnahmen zur Erfüllung des Weiterbildungsobligatoriums? (Alles? Ausgewählte Massnahmen? Welche? Wer entscheidet? Wer hat überhaupt die nötigen Informationen, um das zu entscheiden?)“
In unserem Verständnis des Weiterbildungsobligatoriums kann die Weiterbildung in einer Art passieren, wie sie für den Betrieb und seine Angestellten stimmt. Sie entscheiden, ob die Weiterbildung intern oder extern, individuell oder in Gruppen, seminarartig oder webbasiert geschieht. Wichtig ist uns nicht die Art, sondern dass in Bezug auf die Weiterbildung die Lernziele definiert, der Bildungsprozess und die zu erwerbenden Fähigkeiten und Kompetenzen beschrieben werden. Zudem erwarten wir, dass nach der Weiterbildung die Lernziele, der Bildungsprozess und die neuerworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen auf einfache Art dokumentiert werden. Ein solches Dokument soll so gestaltet sein, dass es einen Wert auf dem Arbeitsmarkt hat.  
Dritter Kritikpunkt:

„Werden Arbeitnehmer wirklich die Massnahmen bekommen, die ihnen helfen, ihre Beschäftigungsfähigkeit langfristig zu erhöhen? Beispiele aus dem Bereich der Arbeitsmarktmassnahmen zeigen, wie schwierig es ist und dass es oft nicht gelingt (wie soll es dann bei noch weiter definierter Zielgruppe bzw. undefinierter Zielgruppe gelingen?).“
Die Frage, ob die Arbeitnehmenden über das Weiterbildungsobligatorium wirklich die Massnahmen bekommen, die ihnen helfen, ist nicht einfach zu beantworten. Allerdings ist festzuhalten, dass ein grosser Unterschied besteht zwischen Arbeitsmarktmassnahmen und dem Weiterbildungsobligatorium. Weiterbildung über die Arbeitsmarktmassnahmen findet ausserhalb eines betrieblichen Kontextes statt. Die Person, welche die Weiterbildung beim RAV bewilligt, kennt die Person, welche die Weiterbildung machen soll, und die Anforderungen in einem Betrieb oder einer Branche nur begrenzt. Anders ist das beim Weiterbildungsobligatorium. Hier geht es um Personen, die in einem konkreten Betrieb integriert sind. Die Person selber oder die Vorgesetzten sehen aufgrund der täglichen Erfahrung, wo angesichts der aktuellen Situation und des zukünftigen Bedarfs ein Weiterbildungsbedürfnis vorliegt. Wenn ein Betrieb mit seinen Mitarbeitenden die Weiterbildungsplanung seriös angeht, wird die Weiterbildung für die Arbeitnehmenden, den Betrieb und die Branche Früchte tragen. Man darf dabei davon ausgehen, dass die Betriebe die Sache ernst nehmen werden. Denn es ist ihr Geld, das sie investieren. Sie werden daher darauf achten, dass sie ihre Mittel effizient und effektiv einsetzen. Travail.Suisse vertraut daher beim Weiterbildungsobligatorium auf die ökonomische Intelligenz der Arbeitgeber. 
Stärke des Weiterbildungsobligatoriums

Travail.Suisse ist bewusst, dass das Weiterbildungsobligatorium nicht alle Probleme der Weiterbildungsbeteiligung löst. Durch das Weiterbildungsobligatorium werden nicht alle Personen erfasst. Es sind nur die Personen, die in der Arbeitswelt integriert sind. Arbeitslose, Ausgesteuerte und auf Fürsorge angewiesene Personen unterliegen dem Weiterbildungsobligatorium, wie Travail.Suisse es versteht, nicht. Für diesen Personenkreis muss das Weiterbildungsgesetz andere Instrumente finden, um den Zugang zur Weiterbildung zu ermöglichen. 
Das Weiterbildungsobligatorium hat allerdings verschiedene Stärken
. Zwei seien hier besonders erwähnt:

· Durch das Obligatorium erhalten alle Personen eines Betriebes Weiterbildung, auch jene die heute - aus welchen Gründen auch immer - davon ausgeschlossen sind. Damit setzt das Weiterbildungsobligatorium einen Kontrapunkt zum Paradox des Weiterbildungssystems, das gegenwärtig „nicht zu einem Ausgleich sozialer Disparitäten, sondern zu zusätzlichen sozialen Ungleichheiten zwischen gering und gut qualifizierten Personen“ führt
. 
· Zudem schafft das Weiterbildungsobligatorium in den Betrieben eine Kultur der Weiterbildung, die nicht nur der Wirtschaft und den Arbeitnehmenden selber hilft, sondern auch Einfluss auf die Sozialwerke hat. Personen, die arbeitslos, fürsorgeabhängig oder zu einem Fall für die IV werden, kommen wegen dem Obligatorium nicht mehr – wie das heute oft geschieht - weiterbildungsunerfahren zu den entsprechenden Institutionen. Das ist – wie jeder in diesem Umfeld Tätige weiss – ein grosser Vorteil. 
Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse
Travail.Suisse, Hopfenweg 21, 3001 Bern, Tel. 031 370 21 11, info@travailsuisse.ch, www.travailsuisse.ch
� Der zweite Teil der Antwort auf den Vortrag von Prof. Uschi Backes-Gellner wird im nächsten Pressedienst vom 28. März 2011 erscheinen.


� Das Hearing fand am 23. Februar 2011 im Kleemuseum  in Bern statt. Die Stellungnahme von Prof. Uschi Backes-Gellner liegt nur als Handout zu einer Powerpointpräsentation vor. Die Zitate stammen, wo nicht anders erwähnt, aus dieser Powerpointpräsentation. 


� Travail.Suisse, Forderungen und Vorschläge an ein Weiterbildungsgesetz, 2009. � HYPERLINK "http://www.travailsuisse.ch/de/system/files/PD+10+Gr%C3%BCnde+f%C3%BCr+ein+Ja+zum+Weiterbildungsobligatorium.doc" ��http://www.travailsuisse.ch/de/system/files/PD+10+Gr%C3%BCnde+f%C3%BCr+ein+Ja+zum+Weiterbildungsobligatorium.doc�





� Travail.Suisse, Zehn Gründe für ein Ja, Pressedienst 22. September 2008,    � HYPERLINK "http://www.travailsuisse.ch/de/system/files/PD+10+Gr%C3%BCnde+f%C3%BCr+ein+Ja+zum+Weiterbildungsobligatorium.doc" ��http://www.travailsuisse.ch/de/system/files/PD+10+Gr%C3%BCnde+f%C3%BCr+ein+Ja+zum+Weiterbildungsobligatorium.doc� 


� Der Bildungsbericht 2010 fasst auf Seite 266 das Paradox des Weiterbildungssystems folgendermassen zusammen: „Diejenigen, die schon besser qualifiziert sind, eignen sich durch Weiterbildungsaktivitäten noch mehr Kompetenzen an und können damit von noch besseren Arbeitsmarktchancen profitieren (Aufstiegsmöglichkeiten, höheres Einkommen usw.), während Personen mit einem tiefen Bildungsniveau von der Weiterbildung relativ wenig profitieren können und sich deshalb weniger weiterbilden, dadurch noch weniger verdienen und ein noch grösseres Risiko der Erwerbslosigkeit aufweisen. Die Weiterbildung führt damit nicht zu einem Ausgleich sozialer Disparitäten, sondern zu zusätzlichen sozialen Ungleichheiten zwischen gering und gut qualifizierten Personen.“  








